
Seite 1 

Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Büro des Landrats  

Datum 

08.05.2026 

Drucksachen-Nr. 

2026/087 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kreistag öffentlich 18.05.2026 

 

 

Tagesordnungspunkt 4.2 

Änderung in der Besetzung der beschließenden Ausschüsse nach der Hauptsatzung;  
Sozialausschuss 

 

Beschlussvorschlag 

1.  Der Berufung von Herrn Timo Petersen als persönliche Stellvertretung des beratenden  
Mitglieds Christian Grams im Sozialausschuss wird zugestimmt. 

2. Der Sozialausschuss wird im Wege der Einigung gemäß den Vorschlägen der Fraktionen 
besetzt. 
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Historie und Sachverhalt 

Zu 1.) 

Der Sozialausschuss besteht aus den Mitgliedern des Kreistags und jeweils drei benannten  
Vertreterinnen und Vertretern der freien Wohlfahrtspflege sowie einem benannten beratendem 
Mitglied des Kreisseniorenrats.  

Für jedes beratende Mitglied wird eine persönliche Stellvertretung bestellt. 

Am 22. Juli 2024 wurden die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder des Sozialausschusses 
bestellt (vgl. Drucksachen-Nr. 2024/180). Herr Zinsmeier war hierbei als persönliche  
Stellvertretung von Herrn Christian Grams benannt. Infolge seines Ausscheidens aus dem Verband 
der freien Wohlfahrtspflege (LIGA) ist eine neue persönliche Stellvertretung zu bestellen. Als  
Nachfolger wurde Herr Timo Petersen, Deutsches Rotes Kreuz, vorgeschlagen. 

Die Verwaltung empfiehlt, dem vorliegenden Vorschlag zuzustimmen.  

 

zu 2.) 

Auf Antrag der CDU-Fraktion vom 5. März 2026 beschloss der Kreistag in der Sitzung vom 16. März 
2026 die Neubesetzung des Sozialausschusses in der nächsten Sitzung des Kreistags (vgl.  
Drucksachen-Nr. 2026/043). 

Gemäß § 35 Abs. 1 Landkreisordnung (LKrO) bestellt der Kreistag die Mitglieder und dessen  
Stellvertretungen eines beschließenden Ausschusses widerruflich aus seiner Mitte. Der Kreistag kann 
daher in seinem Ermessen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen und verfassungsrechtlichen 
Grenzen, die Neu- oder Umbildung eines Ausschusses beschließen. 

Die Verwaltung empfiehlt, den jeweils vorliegenden Vorschlägen der Fraktionen zur Neubesetzung 
der Ausschüsse im Wege der Einigung zuzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Vorschlag zur Besetzung des Sozialausschusses  
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: … Handlungsfeld: … 

Leistungsziel: … 

Maßnahme: … 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

… 
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